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Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/65/L.66/Rev.1 und Add.1)] 

65/286. Umsetzung der Strategie zur Sicherung eines reibungslosen 
Übergangs für Länder, die aus der Liste der am wenigsten 
entwickelten Länder aufrücken 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/206 vom 20. Dezember 1991 und 59/209 vom 
20. Dezember 2004, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats 2006/1 vom 
7. Februar 2006, 2007/34 vom 27. Juli 2007 und 2009/35 vom 31. Juli 2009, insoweit sie 
die Notwendigkeit zur Überwachung der Fortschritte der Länder, die aus der Gruppe der am 
wenigsten entwickelten Länder aufrücken, sowie die Wichtigkeit betreffen, bei der Festle-
gung einer Strategie zur Sicherung des reibungslosen Übergangs für diese Länder die Art 
und den Umfang dieser Fortschritte zu berücksichtigen, 

 ferner unter Hinweis auf den Beschluss 2004/299 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
23. Juli 2004, in dem die Vorschläge des Generalsekretärs für konkrete Mechanismen zur 
Umsetzung einer Strategie zur Sicherung eines reibungslosen Übergangs für aufrückende 
Länder1 hervorgehoben wurden, sowie auf die in dem Bericht des Ausschusses für Entwick-
lungspolitik über seine zehnte Tagung enthaltenen Empfehlungen betreffend mögliche Ele-
mente einer Strategie für einen reibungslosen Übergang2, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Istanbul3 und das Aktionsprogramm für die am 
wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2011-20204, die auf der vom 9. bis 13. Mai 
2011 in Istanbul (Türkei) abgehaltenen vierten Konferenz der Vereinten Nationen über die 
am wenigsten entwickelten Länder verabschiedet wurden und in denen sich die Mitglied-
staaten zur Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder verpflichteten, mit dem 
übergreifenden Ziel, die Hälfte dieser Länder dazu zu befähigen, bis 2020 die Kriterien für 
das Aufrücken zu erfüllen, 

_______________ 
1 Siehe E/2004/94. 
2 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2008, Supplement No. 13 (E/2008/33). 
3 A/CONF.219/L.1. 
4 A/CONF.219/3/Rev.1. 



A/RES/65/286 

 2 

 1. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass das Aufrücken eines 
Landes aus der Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder seine bis dahin erzielten Ent-
wicklungsfortschritte nicht beeinträchtigt; 

 2. legt den aufrückenden Ländern und allen bilateralen und multilateralen Ent-
wicklungs- und Handelspartnern eindringlich nahe, die Anstrengungen fortzusetzen bezie-
hungsweise zu verstärken, die sie in Übereinstimmung mit den Regeln der Welthandelsor-
ganisation unternehmen, um zur vollständigen Durchführung der Resolution 59/209 beizu-
tragen und so einen reibungslosen Übergang für die am wenigsten entwickelten Länder, die 
aufrücken, zu sichern; 

 3. erwartet mit Interesse den Bericht des Generalsekretärs über die von den Ent-
wicklungs- und Handelspartnern tatsächlich ergriffenen Unterstützungsmaßnahmen für die 
aus der Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder aufgerückten oder aufrückenden 
Länder und über mögliche Wege für eine bessere Sicherung ihres reibungslosen Übergangs, 
den er der Generalversammlung gemäß ihrer Resolution 65/171 vom 20. Dezember 2010 
auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung vorlegen wird; 

 4. beschließt, dass die von den Vereinten Nationen seit langem geleistete Reisekos-
tenunterstützung für am wenigsten entwickelte Länder auf Antrag und im Rahmen der vor-
handenen Mittel auf Kap Verde und die Malediven ausgedehnt und für einen dem Entwick-
lungsstand des Landes angemessenen Zeitraum gewährt wird, der höchstens drei Jahre un-
mittelbar ab dem Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Resolution beträgt, und dass die glei-
che Leistung auf Antrag und im Rahmen der vorhandenen Mittel auch jedem anderen aus 
der Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder aufrückenden Land für einen seinem 
Entwicklungsstand angemessenen Zeitraum von höchstens drei Jahren gewährt wird; 

 5. fordert den Ausschuss für Entwicklungspolitik nachdrücklich auf, in Ergänzung 
seiner dreijährlichen Überprüfung der Liste der am wenigsten entwickelten Länder die Ent-
wicklungsfortschritte der aufgerückten Länder mit Hilfe und Unterstützung anderer zustän-
diger Stellen auch weiterhin zu überwachen, besonders darauf zu achten, dass der Übergang 
für die aufgerückten Länder wirksam und reibungslos vonstattengeht, und dem Wirtschafts- 
und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung darüber Bericht zu erstatten. 

105. Plenarsitzung 
29. Juni 2011 


